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Jubiläumszuwendung der Stadt Frankenthal (Pfalz) für die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenthal 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
 
1. Die Regelungen zur Gewährung einer Jubiläumszuwendung der Stadt Frankent-

hal (Pfalz) für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenthal wer-
den wir folgt ergänzt: 
 

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr Frankenthal, denen das Bronzene 
Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 15–jährige aktive 
pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr verliehen wird, erhalten eine Jubilä-
umszuwendung in Höhe von 150,00 €. 
 

2. Die Neuregelung gilt ab dem 1. Januar 2020. 
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Begründung: 
 
Mit der Drucksache XVI/2959 wurden die Jubiläumszuwendungen für Einsatzkräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr, die 25, 35 oder 45 Jahre ehrenamtlichen Dienste bei der 
Feuerwehr geleistet haben, erhöht, auf: 
 
25 Jahre: 250 € 
35 Jahre: 350 € 
45 Jahre: 450 €. 
 
Das Land hat mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Befugnis zur 
Verleihung, Ausgestaltung und Aushändigung des Feuerwehrehrenzeichens vom 
25.Juli 2019, gültig ab dem 21. September 2019, die Möglichkeit geschaffen, dass 
Feuerwehrangehörige, welche 15 Jahre lang aktiv und pflichttreu bei der Feuerwehr 
tätig waren, durch die Verleihung des bronzenen Feuerwehrehrenzeichen geehrt 
werden können. 
 
In Anlehnung an die Festlegung, wonach je Dienstjahr bei der Feuerwehr 10,00 € 
Jubiläumszuwendung gezahlt wird, schlägt die Verwaltung vor, anlässlich der Verlei-
hung eines bronzenen Feuerwehrehrenzeichens eine Jubiläumszuwendung von 
150,00 € zu gewähren. 
 
Laut Mitteilung des Landes profitieren von der Änderung alle diejenigen Feuerwehr-
leute, die das Bronzene Feuerwehrehrenzeichen nachträglich erhalten haben, aber 
denen noch nicht das Silberne Feuerwehrehrenzeichen verliehen werden kann. Dies 
sind Feuerwehrleute mit 15- bis 24-jähriger ehrenamtlicher Dienstzeit. 
 
Auch mit der neuen Jubiläumszuwendung soll eine Anerkennung des über viele Jah-
re geleisteten ehrenamtlichen Dienstes in der Feuerwehr zum Wohle der Einwohner 
der Stadt Frankenthal (Pfalz) ausgedrückt werden. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
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